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Betrifft

Auftrag zur Prifung des Jahresabschlusses von Minster Marketing zum 31.12.2024

Beratungsfolge

103.12.2024  Betriebsausschuss Miinster Marketing Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

l. Sachentscheidung:

Zur Prifung des Jahresabschlusses von Minster Marketing zum 31.12.2024 wird die Wirtschaftspru-
fungsgesellschaft HLB Schumacher GmbH, An der Apostelkirche 4, 48143 Minster, bestellt. Geman
§ 5 Vermeidung und Kontrolle von Uberkompensation, der aktuell giiltigen Fassung des Betrauungs-
aktes der Stadt Minster fur die eigenbetriebsahnliche Einrichtung Minster Marketing, ist im Rahmen
des Jahresabschlusses 2024 zusatzlich zu prifen, dass keine Uberkompensation durch den Zu-
schuss der Stadt Munster an Minster Marketing im Sinne dieses Paragraphen stattgefunden hat.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Prufung mit einem Gesamtbetrag von 7.000
EUR (zzgl. entstehender Auslagen und zzgl. Mehrwertsteuer) als Rickstellung im Jahresabschluss
zum 31.12.2024 berlcksichtigt werden.

Begriindung:

Gemal § 13 der Betriebssatzung der Stadt Munster fur Minster Marketing hat eine Prifung des Jah-
resabschlusses, des Lageberichts und der Erfolgsubersicht durch einen Wirtschaftsprifer oder eine
Wirtschaftsprifungsgesellschaft zu erfolgen. Munster Marketing schlagtin Abstimmung mit dem Amt
fur Finanzen und Beteiligungen vor, die 0.g. Gesellschaft mit der Prufung des Jahresabschlusses
2024 zu beauftragen.

V.

gez. Denstorff

Stadtbaurat

V/0524/2024



	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

